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Postulat Peter Rothlin, Oberurnen, und Unterzeichnende «Einzelfirmenbesteuerung 
höchstens im Mittel der Nachbarkantone»; Fristerstreckung 

 
 
Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

1. Ausgangslage 

Mit Beschluss § 183 vom 6. November 2019 überwies der Landrat die Motion Peter Rothlin, 
Oberurnen, und Unterzeichnende «Einzelfirmenbesteuerung höchstens im Mittel der Nach-
barkantone» als Postulat. Dieses ist grundsätzlich bis spätestens am 5. November 2021 zu 
beantworten. 
 
Sowohl seitens der Motionäre wie auch des Regierungsrates wurde eine Behandlung des 
Anliegens in Zusammenhang mit der Überprüfung der Steuerstrategie gefordert bzw. in Aus-
sicht gestellt. Die Überprüfung der Steuerstrategie in Bezug auf die natürlichen Personen ist 
eine Massnahme der Legislaturplanung 2019–2022 (M 3.1) und für die Jahre 2021 und 2022 
geplant. Zudem ist der Regierungsrat verpflichtet, dem Landrat bis spätestens im Dezember 
2022 Bericht über die Auswirkungen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerre-
form und die AHV-Finanzierung (STAF) im Kanton Glarus zu erstatten und allenfalls unbe-
fristete Ausgleichsmassnahmen zu beantragen (Art. 13a Abs. 3 Gesetz über den Finanzaus-
gleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden). 
 
Der Regierungsrat beabsichtigt daher, die Steuerstrategie umfassend, d. h. in Bezug auf die 
natürlichen und juristischen Personen zu überprüfen, und dann dem Landrat in Erfüllung des 
Postulats und des gesetzlichen Auftrags Bericht zu erstatten. Entsprechend ist die Frist für 
die Erfüllung des Postulats bis spätestens Dezember 2022 zu erstrecken. 
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2. Antrag 

Der Regierungsgrat beantragt dem Landrat, die Frist für die Erfüllung des Postulats gemäss 
Artikel 90 Absatz 2 der Landratsverordnung bis zum 31. Dezember 2022 zu erstrecken. 

 
 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer 
vorzüglichen Hochachtung. 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 
Marianne Lienhard, Landammann 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber  

 
 
 
Beilage: 
– Postulat 
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